
Satzunq

vom 25.03.2019

zur Anderung der Satzung für den FriedWald vom 17 .03.2010

Der Stadtrat Kirchheimbolanden hat aufgrund des $ 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-
Pfalz (GemO) sowie der $$ 2 Abs. 3, 5 Abs. 2 und 6 Abs. 1 Satz 1 des Bestattungsgesetzes
(BestG) folgende Anderungssatzung beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird:

S 2 wird wie folst neu sefasst:

$ 2 Nutzungsberechtigung

(1) ln dem FriedWald Kirchheimbolanden kann neben den Einwohnern der Stadt Kirchheim-
bolanden jeder bestattet werden, der ein Nutzungsrecht an einer Baumgrabstätte in

FriedWald Kirchheimbolanden enuorben hat.

(2) Es werden folgende Grabarten unterschieden

a Der Baum im FriedWald
Der Platz im FriedWalda

(3) Die Nutzungsrechte an den Grabstätten für,,Der Baum im FriedWald" und ,,Der Platz im
FriedWald" werden von den jeweiligen Vertragspartnern erworben. Die Vertragspartner
benennen die Personen, die an den Grabstellen zur Beisetzung berechtigt sind.

(4) Bei der Grabart,,Der Baum im FriedWald" werden an dem FriedWald-Baum ausschließ'
lich Personen beigesetzt, die von den Vertragspartnern oder von durch Vertragspartner
dazu Berechtigten bestimmt wurden, beispielsweise Familienangehörige, Freunde oder
Lebenspartner.

(5) Bei der Grabart ,,Der Platz im FriedWald" bestimmen die Vertragspartner nur über die
Nutzung derjeweils enruorbenen einzelnen Grabstätten an einem FriedWald-Baum, Wei-
tere Grabstätten an diesem Baum können von anderen Personen enruorben und genutzt
werden.

S 4 (1) Satz 2 ,,Grundstätzlich ist das Betreten der Flächen täglich von anderthalb Stunden nach

Sonnenaufgang bis anderthalb Stunden vor Sonnenuntergang für Jedermann zulässig" wird er-
satzlos gestrichen.



S 9 wird wie folqt neu qefasst:

$ 9 Markierungen

(1) Bestattungsbäume erhalten zum Autfinden des Baumes eine Registrierungsnummer
(sog. Baumronde), Daneben ist noch die Anbringung maximal einer Namenstafel pro

Bestattungsbaum erlaubt.

(2) Die Aufschriften der Namenstafeln können von den Erwerbern selbst bestimmt wer-
den, außer an Bäumen, an denen nur einzelne Plätze verkauft werden. Hier wird auf
der Namenstafel nur der Name sowie der Geburts- und Sterbetag vermerkt. Aufschrif-
ten, die gegen die guten Sitten verstoßen, sind nicht zulässig.

Diese Anderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft.

25.03.201

(Hartmüller)
Stadtbürgermeister

Hinweis auf $ 24 Abs. 6 der Gemei nung:
,,Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung
als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Ötfentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die
Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss
beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Form Vorschriften
gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts,
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf
der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen."

Ki


